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Hessischer Industrie- und Handelskammertag |  
c/o IHK Lahn-Dill | Am Nebelsberg 1 | 35685 Dillenburg  

 
Die Vorsitzende 
Des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden 
 
 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom Telefon  Dillengrg/Wetzlar 
 Kla-L 06441-94481200 14.02.2018 

 
 
Anhörung durch den Ausschuss Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz des Hessischen Landtags zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Wassergesetzes und zur Änderung 
anderer Rechtsvorschriften – Drucks. 19/5462  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedauern, dass Sie uns nicht auf die Liste der Anzuhörenden mit aufgeführt haben, 
möchten aber trotzdem die Gelegenheit nutzen, unsere Sichtweise zu einigen Änderun-
gen des Hessischen Wassergesetzes darzustellen. 
 
Den Fokus wollen wir dabei auf die Änderung des § 23 Gewässerrandstreifen richten. Es 
ist vorgesehen, dass der Gewässerrandstreifen im Sinne der §§ 30 und 34 des Bauge-
setzbuches im Innenbereich mit fünf Meter Breite ergänzt wird. Weiterhin werden die bis-
herigen Ausnahmen zur Ausweisung neuer Baugebiete des § 23 (3) HWG ersatzlos 
gestrichen. Stattdessen wird ein Verbot zur Errichtung oder wesentlichen Änderung von 
baulichen oder sonstigen Anlagen ausgesprochen. Zwar gibt es eine Option zur Befreiung 
bei unbilliger Härte § 23 (2) 3. und 4. aber sie kommt ein Verbot gleich. Das hat zur Folge, 
dass bei baulichen Änderungen bzw. Erweiterungen der Anlage sehr umfangreiche An-
tragsunterlagen eingereicht werden müssten und langwierige Verfahren bei den Behör-
den zu erwarten wären. Die infrastrukturelle Entwicklung der Unternehmen würde damit 
quasi gestoppt.  
 
Ein Großteil der hessischen Industrieunternehmen hat sich in der Historie in der Nähe 
insbesondere des Mains und Rheins angesiedelt. Sie tat dies aus gutem Grund, um die 
infrastrukturellen Gegebenheiten (Hafenanlagen, Kühlwasser, etc.) nutzen zu können. 
Diese Standortbedingungen sind Grundvoraussetzungen für eine florierende industrielle 
Wirtschaft. Deshalb ist es für diese Unternehmen von großer Bedeutung, dass sich die 
Politik und der Gesetzgeber mit klaren Gesetzesvorgaben für den Industriestandort ent-
scheidet. Die meisten betroffenen Unternehmen sind der Ansicht, dass ihnen weiterhin 
die Möglichkeit gegeben werden muss, sich mit Baumaßnahmen in diesem Bereich ent-
wickeln zu können.  
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In § 23 (6) wird den Gemeinden die Möglichkeit das Vorkaufsrecht für den Kauf von 
Grundstücken eingeräumt, auf denen sich ein Gewässerrandstreifen befindet. Dies halten 
die Unternehmen für einen Eingriff in die bestehenden Eigentumsverhältnisse und hat für 
sie einen direkten Einfluss auf ihre unternehmerische Entscheidungsfreiheit. Denn was 
passiert bei Umstrukturierungsmaßnahmen, wo es notwendig ist die Eigentumsverhält-
nisse neu auszurichten und eine Übertragung auf Tochtergesellschaft vorgenommen 
wird? Aus diesem Grund sollte das Vorkaufsrecht für Industrieanlagen ausgeschlossen 
und entsprechende gesetzliche Ausnahmereglungen formuliert werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Hessischer Industrie- und Handelskammertag e.V. 
Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill 
Abteilung Standortpolitik  Innovation und Umwelt 

 
 
Burghard Loewe  
Federführer 
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Stellungnahme des Industrieverbands Agrar 
zur Anhörung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz zum Gesetzentwurf für ein 
Gesetz zur Änderung des Hessischen Wassergesetzes (HWG) und 

anderer Rechtsvorschriften (Drucks. 19/5462) 

Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) begrüßt im Grundsatz die Bemühungen des 
Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, das hessische Wassergesetz im Rahmen der Rechtsaktualisierung 
an geänderte übergeordnete oder verweisende Rechtsakte anzupassen. Der 
zeitgemäße Schutz und Erhalt unserer Gewässer und die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben auf europäischer Ebene sind von großer Bedeutung. Dennoch halten einige 
der vorgeschlagenen Änderungen aus unserer Sicht weder einer fachlichen noch einer 
juristischen Prüfung stand: 

1. Artikel 1 Nr. 7: § 23 Abs. 2, S. 1, Nr. 1: 
Das grundsätzliche Verbot des Einsatzes und der Lagerung von Pflanzenschutz- 
und Düngemitteln innerhalb eines Streifens von vier Metern zum Gewässerrand ist 
nicht zu rechtfertigen. 

§ 38 Abs. 4 Nr. 3 WHG „Gewässerrandstreifen“ sieht vor, dass im (5 Meter) 
Gewässerrandstreifen zwar der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
verboten ist und die Länder davon abweichende Regelungen treffen können. 
Ausgenommen von dieser Regelung sind aber die Anwendung von 
Pflanzenschutz- und Düngemittel. Dies ist aufgrund der in spezialgesetzlichen 
Regelungen enthaltenen Maßgaben zu Gewässerabständen auch nur folgerichtig. 
Diese bundesrechtlichen Spezialregelungen haben die landesrechtlichen 
Vorschriften zu respektieren. 

Im Übrigen sind die seitens des Ministeriums vorgeschlagenen Maßnahmen 
weder aus fachlicher Sicht zielführend noch aus juristischer Sicht verhältnismäßig 
(geeignet, erforderlich, angemessen). 

Zu Pflanzenschutzmitteln: 

Für Pflanzenschutzmittel gilt nach Pflanzenschutzrecht grundsätzlich, dass eine 
Anwendung unmittelbar an oberirdischen Gewässern nicht erlaubt ist (§ 12 Abs. 2 
S. 2 PflSchG). Dieser Forderung wird der Landwirt gerecht, wenn er einen 
Abstand von 1 m einhält. Als Bestandteil „Guter fachlicher Praxis im 
Pflanzenschutz“ ist dieser Abstand mindestens einzuhalten. Darüber hinaus gelten 
für die Pflanzenschutzmittelanwendung die spezifischen in der Zulassung des 
jeweiligen Produkts individuell festgesetzten, jeweils gültigen 
Anwendungsbestimmungen, wie u.a. in Form von Abstandsauflagen (§ 12 Abs. 1 
Nr. 2 PflSchG). Diese können beispielsweise Abstände von 5 m, 10 m oder auch 
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20 m vorsehen. Diese Abstände sind das Ergebnis einer fachlich fundierten 
Risikobewertung und dem Risikomanagement durch das Umweltbundesamt und 
das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Der Landwirt 
ist verpflichtet, diese Anwendungsbestimmungen einzuhalten. Eine 
Nichteinhaltung ist bußgeldbewährt. Diese bundesrechtlichen Vorgaben sind im 
HWG zu berücksichtigen. Nur so wird eine Rechtszersplitterung zwischen den 
einzelnen Bundesländern verhindert und Rechtssicherheit für die Landwirte bei 
der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln geschaffen.  

Zu Düngemitteln:  

Die Düngeverordnung (DüV) legt in § 5 Abs. 2 S. 2 grundsätzlich einen Abstand 
von vier Metern zwischen dem Rand der Aufbringungsfläche und der 
Böschungsoberkante des Gewässers fest. In § 5 Abs. 2 S. 3 wird jedoch ein 
Abstand von einem Meter als ausreichend definiert, wenn bei den verwendeten 
Geräten die Streubreite der Arbeitsbreite entspricht oder diese über 
Grenzstreueinrichtungen verfügen. Die verbindliche bundesrechtliche Vorgabe von 
§ 5 Abs. 2 Sätze 2, 3 DüV mit dem Grundsatz vier Meter und der Ausnahme ein 
Meter bei Verwendung bestimmten Geräts ist im HWG zu berücksichtigen. Nur so 
wird eine Rechtszersplitterung zwischen den einzelnen Bundesländern verhindert 
und Rechtssicherheit für die Landwirte bei der Lagerung und Ausbringung von 
Düngemitteln geschaffen.  

Die Ermächtigung der Landesregierungen gemäß § 13 Abs. 2 DüV, abweichende 
(verschärfende) Vorschriften zu erlassen, bezieht sich nach Satz 1 Nummern 1 
und 2 dieser Vorschrift nur auf sogenannte gefährdete („rote“) Gebiete. Ein 
generelles Ausbringungsverbot für Düngemittel ohne Berücksichtigung der 
Applikationstechnik innerhalb des Vier-Meter-Streifens ist daraus nicht ableitbar. 

2. Artikel 1 Nr. 8: § 24 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 

Die Streichung von „der Land- und Forstwirtschaft“ ist nicht nachvollziehbar. Die 
Land- und Forstwirtschaft ist in großem Umfang direkter Anlieger von Gewässern 
und trägt zu deren Pflege bei. Dass die Belange der Land- und Forstwirtschaft im 
Rahmen der Gewässerunterhaltung nicht mehr berücksichtigt werden sollen, ist 
vor diesem Hintergrund kontraproduktiv.  

Mit einer Streichung werden aber auch die berechtigten Nutzungsinteressen der 
Land- und Forstwirtschaft zu Unrecht völlig zugunsten eines 
Absolutheitsanspruchs des Gewässerschutzes zurückgedrängt. Worin mit der 
Streichung eine Privilegierung der Land- und Forstwirtschaft abgeschafft werden 
soll, wie in der Gesetzesbegründung ausgeführt, erschließt sich nicht. Vielmehr 
brachte die bisherige Vorschrift die landwirtschaftlichen Nutzungsinteressen im 
Wege einer Verhältnismäßigkeitsbetrachtung in Einklang mit den 
Gewässerschutzinteressen. Die vorgeschlagene Änderung wird daher abgelehnt. 
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Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) mit Sitz in Frankfurt am Main vertritt die 
Interessen der agrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 
54 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, 
Schädlingsbekämpfung und Biostimulantien.  
Der Verband legt seinen Arbeitsschwerpunkt auf die Vermittlung von Informationen zu 
den Branchenthemen, insbesondere zur Bedeutung von Forschung und Innovation für 
eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft. 

 

 

Stand: 14. Februar 2018 

 

Ansprechpartner beim Industrieverband Agrar: 

 

Dr. Sven Hartmann, T. 069/25561265, E-Mail: hartmann.iva@vci.de 
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Johannes Monath, Außerhalb Langstadt 22, 64832 Babenhausen 
 

Hessischer Landtag 
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Frau Ursula Hammann, MdL 
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden 
 
 
 

11. Februar 2018 
 
 
 
Private Stellungnahme bezüglich des Gesetzesentwurfes zur Änderung des Hessi-
schen Wassergesetzes 
 
 
Sehr geehrte Frau Hammann, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit großem Interesse habe ich den Vorgang zur Änderung des Hessischen Wassergesetzes 
(HWG) verfolgt. Grundsätzlich begrüße ich den Gedanken des nachhaltigen Gewässerschut-
zes, dennoch bin ich mit der Ausgestaltung nicht einverstanden. Ich als Landwirtssohn und 
designierter Hofnachfolger kann einige Pauschalisierungen und Ansätze innerhalb des Geset-
zesentwurfes nicht nachvollziehen und halte sie für einerseits nicht praktikabel und anderer-
seits für widersprüchlich mit anderen politischen Initiativen bzw. für gesetzeswidrig. 
Meine Argumentation will ich Ihnen im Folgenden darlegen, werde jedoch nicht konkret auf 
Gesetzstellen eingehen (ich bin kein Jurist). 
 
Verbot der Düngung und des Pflanzenschutzes im Abstand von 4 Metern zum Gewässer in 
Wasserschutzgebieten 
 
Im Entwurf des HWG ist formuliert, dass Düngung sowie Pflanzenschutzmaßnahmen auf che-
mischer Basis künftig in einem Abstand von 4 Metern zum Gewässer nicht zulässig sein sollen. 
Dies widerspricht jedoch den Grundsätzen der Düngeverordnung sowie dem Wasserhaus-
haltsgesetz des Bundes (WHG). Dort ist zurecht geregelt, dass der Gewässerschutz hohe 
Priorität hat und aus diesem Grund nur Düngung (und Pflanzenschutzmaßnahmen) mit Tech-
nik erfolgen darf, die einen Eintrag in das Gewässer verhindert.  
Es macht meiner Ansicht nach keinen Sinn, weshalb die Technik im einen Gesetz geduldet ist 
und im anderen nicht. Ich kann eine besondere Beachtung von Wasserschutzgebieten durch-
aus nachvollziehen, doch auch hier sollte die entsprechende Technik eingesetzt werden dür-
fen. 
 
Im Rahmen des Agrarinvestitionsförderprogrammes (AFP) hat der gleiche Ausschuss, der nun 
über die Umsetzung des HWG berät, eine Förderung von Dünge- und Pflanzenschutztechnik 
festgelegt, die Emissionen maximal Senken soll. Dabei handelt es sich vor allem um Injekti-
onsgeräte von Flüssigdüngern bzw. um Unterfußdüngung. Es ist erwiesen, dass eine direkte 
Einarbeitung die Emissionen in die Luft reduziert und ein Abwaschen verhindert. Einträge der 
Nähr- und Wirkstoffe in das Gewässer sind somit auszuschließen.  
Meiner Ansicht nach macht es wenig Sinn, weshalb einerseits solche Technik gefördert wird 
und andererseits im HWG-Entwurf ihr den geförderten Nutzen – Senkung von Emissionen – 
abgesprochen wird. Damit wird das Motiv der Förderung der Technik massiv untergraben. 
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Meiner Meinung nach kann der Einsatz von Injektionsdüngung Emissionen nachhaltig verhin-
dern. Hierzu möchte ich bspw. auf einen Versuch des ZVG Dieburg verweisen, der über meh-
rere Jahre eine Schlitzausbringung von Gülle fördert und den Nutzen bezüglich der Emissio-
nen (Luft und Wasser) untersucht. Hierzu verweise ich auf Herrn Christoph Puschner. 
 
Streichung der Landwirtschaftlichen Belange aus dem HWG bei der Gewässerunterhaltung 
 
Ich halte es schlicht für undemokratisch eine Interessensgruppe aus dem Entscheidungspro-
zess auszuschließen, von dem sie direkt betroffen sind. Vielmehr verweise ich auf die freiwil-
ligen Kooperationen Bewirtschaftern landwirtschaftlicher Grundstücke und Wasserversorgern. 
Ich freue mich, dass diese explizit im HWG festgehalten und begrüßt werden. Die Erfolge 
dieser Kooperation von Seiten der Landwirtschaft, möglichst grundwasserschonende Bewirt-
schaftungsmaßnahmen durchzuführen sind nachweisbar und nicht von der Hand zu weisen. 
Anstatt sich an dieser respektvollen Zusammenarbeit zweier Interessengruppen zu orientie-
ren, wird im HWG bezüglich der Oberflächengewässer eben dieser Gedanke nicht weiterver-
folgt. Dies finde ich persönlich sehr schade, konnten doch viele Landwirte für das Vorhaben 
begeistert werden, die zuvor eher skeptisch waren. Auch hier kann ich auf Herrn Christoph 
Puschner und andere Mitarbeiter des ZVG Dieburg bzw. der Arbeitsgemeinschaft Grundwas-
serschutz und Landwirtschaft (AGGL) in Otzberg verweisen. 
Ich und viele weitere Landwirte würden es begrüßen, aus dem Gewässerschutz nicht zuneh-
mend verbannt zu werden, sondern aktiv mit einbezogen zu werden. Eine kooperative Basis, 
wie in den von Ihnen ebenfalls begrüßten freiwilligen Kooperationen bezüglich des Grundwas-
serschutzes, halte ich für den richtigen, nachhaltigen und vor allem demokratischeren Weg, 
anstatt konsequent Menschen auszuschließen und zu verurteilen. Dies können Sie nicht von 
der Hand weisen. 
 
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass jeder Landwirt schlicht aus eigenem Inte-
resse heraus an einer Grundwasser- und Gewässerschonenden Bewirtschaftung seiner Flä-
chen interessiert ist. Aus diesem Grund muss die Landwirtschaft zwingend weiter mit einbe-
zogen werden, um nachhaltigen Wasserschutz betreiben zu können. Ich möchte ebenfalls gu-
tes Grundwasser für meine zukünftigen Kinder erreichen. Ich freue mich an sauberen Gewäs-
sern mit einer ausgeprägten Flora und Fauna. Deshalb kann ich nur an Sie appellieren einen 
kooperativeren und demokratischeren Weg einzuschlagen, als es der Entwurf des HWG in 
weiten Teilen ist. Auch wenn der Hessische Bauernverband nicht alle Landwirte vertritt – auch 
ich bin kein Mitglied – so sehe ich den HBV als einzige landwirtschaftliche Vertretung, die 
flächendeckend die Landwirte auch regional vertritt. Es wäre zusätzlich über die Teilnahme 
weiterer landwirtschaftlicher Interessensgruppen nachzudenken. 
 
An der Ausschusssitzung am 8. März 2018 nehme ich gerne Teil. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 
Johannes Monath, B.Sc. 
(Masterand Agrar- und Ressourcenökonomie) 
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